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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES~

3 Amtf~ r ~aump :~nun~DES KANTONS SOLOTHURN

2 2.tIRZ.1985
VOM

19. lVIärz 1985

Grundwasserschutzzone Gheid in Olten und Wangen

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

1.— Am 22, Februar 1974 genehmigte der Regierungs—

rat den Schutzzonenplan für die Grundwasserschutzzone im

Gheid in Olten und Wangen sowie das zugehörige Reglement

mit den für Art. 3 Ziffer 2.1; Ziffer 2.2 (neu) und Art. 4

gemachten Ergänzungen und Abänderungen (RRB Nr. 927).

2,— Gegen Art, 7 lit. b des Schutzzonenreqlernentes

(Ueberganqsbestimmungen) wonach nicht der Wasserversorgung

dienende G~bäude von der Einwohnerqemejnde der Stadt Olten

innert 3 Jahren zu erwerben und abzubrechen sind, erhoben

die beiden betroffenen Grundeigentümer Schulthess und Wull

schleger eine verwaltuncisgerichtliche Beschwerde beim Bundes

gericht. Der oberste Gerichtshof hiess mit Urteil vom

11. Oktober 1974 die Beschwerden wegen Verletzung des GrundsatzeE

der Verhältnismässigkeit gut und wies die Sache zur Neubeur

teilung an die Vorinstanz zurück. Die Beschwerde Baumgartner

wegen materieller Enteignung wies er hingegen ab.

3.— Am 26, August 1982 beschloss der Gemeinderat der

Einwohnergemeinde der S~adt Olten eine Aenderung der Ausbau—

reihenfolge der neuen Pumpwerke im Gheid. Dadurch wurde ein
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T~i1•~pr frühern Projektierungszone definitiv in die Fassungs—
zone umgewandelt. Die östliche Füsungszone 1 wurde andersdits
aufgehoben. Das betreffende zonengebiet ist im Eigentum der
EinwohnexäqmeLin4e... . ... . . .

Am 18. Oktober 1984 beschloss der Stadtrat von

Olten, dass die Niveaulinien der aefsten zulässigen Aäshub—
koten gemäss Regierungsratsbeschluss vom 22. Lebruar 1974 in
den Schutzzonenplan aufzunehmen sind, und dass das Schutz—
zonenreglement in Art. 3 ziffer 2 Abs. 2.2 wie folgt zu er
gänzen ist:

~“Die Fundation vön Bauten und «antisationen dürfen nicht
tiefer liegen als. 4 m unter der. ‚nptürlichen TerraU~o1~erflä—
che, in keinem Fall aber tiefer als die im Schutz~bt~önplan
mit Niveaulinien dargestellte Grahzfläche. .

Bei der Ausführung der mit dem qrdreich in Berührung kommen
den Bauteile dürfen keine gewässergefährdenden Materialien
verwendet werden.
Baugruben sind mit sauberen dnid möglichst abdichtenden Boden—
materialien einzufüllen. .

Strassen und Plätze, von denen verschmutztes Wasser abfliesst,
sind an eine Kanalisation anzuschliessen.
Die bisherigen ziffern 2.2 und 2.3 werden zu 2.3 und 2.4.“

~“ Ferner beschloss er die Abänderung der Uebergangsbestimmungen

in Art. 7 mit folgeiidem Wortlaut:

“Bis zur Umwandlung der gemäss Schutzzonenplan vom 4 • 6 • 73 /
1.10.84 ausgeschiedenen noch verbleibenden Projektierungs—
zone zur FassungszOne (zone i) gelten für dieses Gebiet die
Bestimmungen für die zone ir.“

Die bisherige lit. b der uebergangsbestimmungen von Art. 7
(Abbruchgebot für. bestehende Bauten in der zone ii) hob er

auf. .

5.- Da die Revisionspunkte des Schutzzonenplanes und
—reglementes das Gebiet von Olten und Wangen betreffen, legte
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das BaueDepartement die Abänderungeii des Planes und Reglementes
zur Wahrung des rechtlichen Gehörs öffentlich auf, und zwar vom
22. November bis 20. Dezember 1984. Gegen die Auflage gingen
innert nützlicher Frist keine Einsprachen ein. Die Einwohner—
gemeinde Wangen stellte lediglich fest, dass Unstimmigkeiten
im “Informativen Plan“ vorhanden seien. Dieser Plan ist jedoch
nicht Gegenstand dä Planauflage. Die Eingabe von Wangen wurde
daher zur ~enntnisnah~e und Bereinigung an die Einwohnergemeinde
der Stadt Olten überwiesen.

II.

Materiell und formell sind gegdn die Er~än~ngen und
Abänderungen des Schutzzonenplanes und £reäl~men€es für die
Grundwasserscbutzzone Gheid, genehmigt mit Regierungerats
beschlusses Nr. 927 vom 22. Föbriiar 1974, durch däfl kevidierten
Plan und dai revidierte Reglemen~ keine EinWänd~ a~i;üb4~gen.
Plan und Reglement entsprechen nun den Anordnungen des Regierungs—
rates im genannten Beschluss, dem Entscheid des Bundesgerichtes
vom 11. Oktober 1974 und dem Beschluss des Gemeinderates über
die Ausbaureihenfolge der Pumpwerke. Schutzzonenplan und
—reglement können in der vorliegenden Form genehmigt werden.

Die Kosten des Genehmigungsverfahrens trägt die Einwohner-
gemeinde der Stadt Olten.

Es wird

beschlossen:

1. Der revidierte Schutzzonenplan für die Grundwasserschutzzone
im Gheid in Olten und Wangen und das revidierte zugehörige
Schutzzonenreglement werden genehmigt.
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2. Die revidierten Teile des Planes und die revidierten Be
stimmungen des Reglementes treten mit der Publikation
des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt in Kraft.

3. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Regierungsratsbe
schlusses Nr. 927 vom 22. rebruar 1974, soweit sie nicht
durch den vorliegenden Beschluss aufgehoben sind.

Gegen diesen Beschluss kann gemäss § 69 fluG innert 30 Tagen
beim Kantonsrat Beschwerde geführt werden. Diese hat einen
Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verfahrenskosten und
Genehmigungsgebühr
Publikationskosten
a) Planauflage
b) Genehmigungsbe

schluss
zahlbar innert
30 Tagen

Fr. 1‘500.— (Kto. 2000—431.00)

Fr. 132.— ~ (Kto. 2020—435.00)
Fr. 18.—

Fr. 1‘650.—
=n=fl===ss—

(Staatskanzlei Nr. ~ )
ES

Ausfertigungen
siehe Seite 5

Der Staatsschreiber:

:~ ~



— ) —

Bau-Departement HF

Departernentssekretär

Rechtsdienst Bau-Departement

Kant, Amt für Raumplanung (2) mit einem gen, Plan und einem
gen, Reglement

Kant. Amt für Wasserwirtschaft (3), mit Akten und 1 gen. Plan
und 1 gen. Reglement

Kant. Tiefbauamt

Kant. Finanzverwaltung / Debitorenbuchhaltung (2)

Einwohnerqemeinde der Stadt Olten (3), mit 1 gen, Plan
und 1 qen. Reglement

Baudirektion der Stadt Dlten (2)

Direktion der Städtischen Werke Olten, mit 1 gen. Plan und 1
gen. Reql. und
EINZAHLUNGSSCHEIN

Einwohnergemeinde Wangen bei Olten (2) mit 1 gen. Plan und
1 gen. Regl.

Baukommission Wangen hei Olten

Amtschreiherei Olten Gösqen in Olten, mit 1 qen, Plan und
1 gen. Regl.

Regionalolanungsverband Olten—Gösqen, Dlten
-Gäu

~mtsblatt, Publikation von Ziffer 1 des Dispositiva

Regierungsrat Dr. Alfred Rötheli




